
Antrag auf Abmeldung /
Hinterlegung

Ich (wir) melde(n) das (den) angeführte(n)  
Kraftfahrzeug / Anhänger gemäß § 43 KFG 1967 ab

Das behördliche Kennzeichen soll laut § 43/3
freigehalten werden

Ich (wir) gebe(n) den Probefahrtschein und die  
Kennzeichentafeln mit dem angeführten  
Probefahrtkennzeichen gemäß § 45 KFG 1967 zurück

Ich (wir) hinterlege(n) die Zulassungsbescheinigung und
die Kennzeichentafeln mit dem angeführten  
behördlichen Kennzeichen gemäß § 52 KFG 1967

Behördendaten

Behördliches Kennzeichen

Zugelassen (Bewilligt) am

Abgemeldet am

Zulassungsbescheinigung und
Kennzeichentafeln hinterlegt  
am

Zulassungsbehörde /
Zulassungsstelle

A1

Zulassungsbesitzer
Familienname / Akad.Grad

Vorname

Anschrift

C1.1

C1.2

C1.3

Fahrzeug
Fahrzeugidentifizierungsnummer

Klasse / Fahrzeugart

Fabrikmarke

Handelsbezeichnung

E

J

D1

D3

Kennzeichentafeln
Kennzeichentafel(n) wurde(n) / bleibt(en):

belassen erneuert

verschrottet verloren entfremdet frei

freigehalten hinterlegt von Behörde eingezogen

Antragsteller

(Datum) (Unterschrift)

Der Antragsteller macht mit seiner Unterschrift die oben
angeführten Daten zum Inhalt des Antrages.

Anlage 5 (§ 12 Abs. 3)
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